
Beitragssatzung  

(Fassung vom 13.02.15): 

 

(a) Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 5,00 EUR oder 20,00 PLN monatlich. 

Er ist jeweils zu Beginn eines Monats, eines Quartals oder eines Jahres im 

Voraus per Banküberweisung zu entrichten.  

 

(b) Die erstmalige Entrichtung erfolgt zu Beginn des auf die Eintragung in das 

Vereinsregister folgenden Monats und sodann  jeweils zu Beginn des Monats, 

der auf den Tag des Eintritts folgt. 

 

(c) Mitglieder können sich freiwillig zu einem höheren Mitgliedsbeitrag 

verpflichten.  

 

(d) Ermäßigungen des Mitgliedsbeitrags können auf Antrag durch den Vorstand 

gewährt werden. 

 

(e) Für Spenden stellt der Verein auf Wunsch der betroffenen Person eine 

Spendenquittung aus. 

 
 


